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c) ständige Qualifizierung auf juristischem, naturwissen
schaftlich-kriminalistischem und kriminaltaktischem sowie 
psychologischem Gebiet, Befähigung der Untersuchungsfüh
rer zu offensivem Verhalten und Handeln in der Vorkommnis- 
Untersuchung, einschließlich der sofortigen entschlossenen 
Abwehr der von dem Vorkommnis ausgehenden Gefahren und Fol
gen,

d) Kenntnis und Anwendungsbereitsohaft aller der Vorkoramnis- 
untersuchung zugrundeliegenden Gesetze, Befehle und Wei
sungen und bestehender Arbeitsvereinbarungen mit den Part
nern des Zusammenwirkens,

e) Vollzähligkeit und Einsatzbereitschaft der notwendigen 
Arbeitsunterlagen, -geräte und -mittel sowie der Einsatz
fahr zeuge ̂

Zur Unterstützung der Tätigkeit hat es sich als zweckmäßig 
erwiesen, mit Handlungsplänen zu arbeiten, die in der Vorkomm
nisuntersuchung unverzüglich zur Anwendung gelangen. Eine 
solche Handlungshilfe, die auf den jeweiligen Fall zu prä
zisieren ist, existiert in der Diensteihheit.

3. Die zur Untersuchung zum Einsatz gelangenden Organe und 
Kräfte und deren Aufgaben_____________________________

Für die Untersuchung von.Fahnenfluchten und alle damit ver
bundenen strafprozessualen Maßnahmen, die im Rahmen eines 
unverzüglich einzuleitenden Ermittlungsverfahrens/Fahndung 
geführt werden, sind Militärstaatseuiwalt und Untersuchungs-

6 siehe "Vorkomranisuntersuchung - Anforderungen, Aufgaben 
und Wege W S  JHS oOQ1-46/85, Potsdam 1985, Seite 41 f*und "Erfordernisse und Wege bei der weiteren Vervollkommnung der Leitungstätigkeit der Leiter untersuchungsführender Referate der Linie IX", Teil II, W S  JHS oOOl-35/86/11, 
Seite 41 ff.


